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„ Nachdem das VG Sigmaringen am 21.4.2020 einem Eilantrag stattgegeben und vorläufig fest-
gestellt hat, dass das in dem konkreten Fall betroffene Ladengeschäft (mit einer Verkaufsflä-
che von mehr als 800 qm) durch die Corona-VO nicht gehindert ist, sein Geschäft mit einer 
wirksam auf maximal 800 qm begrenzten Verkaufsfläche zu öffnen, haben das Sozialministeri-
um und das Wirtschaftsministerium die Ihnen (…) zugegangene Gemeinsame Richtlinie zur 
Öffnung von Einrichtungen des Einzelhandels gemäß § 4 Absatz 3 der Corona-Verordnung in 
diesem Punkt geändert. Sie finden die Richtlinie anbei, vgl. dort Abschnitt A.2.“ 

    


